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TOP: Erlass einer Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich 

selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der 

Stadt Schmallenberg  
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1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung vor, die Satzung über die Fest-
setzung des Verdienstausfalls der beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg gemäß dem beigefügefügten Entwurf zu 
beschließen. 
 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Seit dem 01.01.2016 hat das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz (BHKG) das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) ab-
gelöst. Daraus ergibt sich für die Stadt Schmallenberg u. a die Notwendigkeit die Satzung der 
Stadt Schmallenberg über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich selbstständi-
gen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg vom 
08.11.2001 den neuen gesetzlichen Vorgaben anzupassen.  
 
Der Entwurf einer neuen Satzung der Stadt Schmallenberg ist als Anlage beigefügt. Dieser ist 
in Anlehnung an die Mustersatzung der Arbeitsgruppe des Städtetages NRW, des Städte- 
und Gemeindebundes NRW, des Landkreistages NRW und des Verbandes der Feuerwehren 
in NRW erarbeitet worden.  
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In der Satzung vom 08.11.2001 war der Regelstundensatz auf 15,00 € pro Stunde und der 
Höchstbetrag für die Verdienstausfallpauschale auf 30,00 € pro Stunde festgelegt. In den Er-
läuterungen zur Mustersatzung wird aufgeführt, dass nach heutigem Stand ein Regelstun-
densatz von um die 40,00 € und als Höchstsatz für die Verdienstausfallpauschale ein Betrag 
von 70,00 bis 75,00 € als angemessen gilt.  
 
In der Satzung der Stadt Schmallenberg über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg vom 09.09.2016 sind die 
Personalkosten für einen Feuerwehrkamerad/in pro Stunde auf 36,00 € kalkuliert worden. Aus 
diesem Grunde wird vorgeschlagen, den Regelstundensatz für die Berechnung des Ver-
dienstausfall für beruflich selbstständige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Schmallenberg ebenso auf 36,00 €/Stunde festzusetzen. Als Höchstsatz für die Verdienst-
ausfallpauschale wird vorgeschlagen, 70,00 €/Stunde in der Satzung festzuschreiben.  
 
 
 


